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ZUM TITELBILD JETZT GILT:

Ladeeinrichtungen 
für Elektrofahrzeuge 
anmelden! 

Ob im öffentlichen Raum oder auf privatem Gelände – La-
deeinrichtungen für Elektrofahrzeuge müssen beim örtlichen 
Netzbetreiber angemeldet werden. Dazu sind alle Betreiber von 
Ladeeinrichtungen seit der Änderung der Niederspannungsan-
schlußverordnung im März 2019 verpflichtet. Zur Umsetzung 
dieser Vorgabe hat VDE|FNN die VDE-Anwendungsregel „Tech-
nische Anschlußregeln Niederspannung“ (TAR Niederspannung), 
die den Anschluß und Betrieb von Bezugsanlagen am Nieder-
spannungsnetz regelt, aktualisiert. Neu sind konkrete Regelungen 
für den Betrieb von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge. 
Dazu stellt VDE|FNN auch ein Formular für die Anmeldung 
von Ladeeinrichtungen bereit. Die Anmeldung erfolgt vor der 
Errichtung durch den beauftragten Elektroinstallateur.

Heike Kerber, Geschäftsführerin des Regelsetzers VDE|FNN, 
erklärt, warum die Anmeldung wichtig ist: „Aus Sicht des Strom-
netzes sind E-Autos neue, mobile Stromverbraucher mit relativ 
großer Leistung und hohem, schwer planbarem Energiebedarf. 
Ladevorgänge belasten das Netz zusätzlich und können weiteren 
Netzausbau notwendig machen. Das muß aber nicht sein, wenn 
Elektromobilität vorausschauend und gezielt ins Stromsystem 
integriert wird.“ Mehr Informationen rund um Elektromobilität 

Seit Juli 2018 sind in Deutschland rund 51.000 Kilometer Autobahnen 
und alle Bundesstraßen für Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen 
ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (zGG) mautpflichtig. Der  
Kunde kann sowohl im  automatischen Verfahren über die On-Board 
Unit (OBU) als auch über das manuelle Verfahren die Gebühr bezahlen. 
Für Unternehmen, die nicht so häufig mit mautpflichtigen Fahrzeugen 
unterwegs sind, bietet sich die Online-Einbuchung über Smartphone, 
Tablet oder PC an. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass ca. zwei Drit-
tel der manuellen Einbuchungen online erfolgen. Ergänzt wird die 
Online-Einbuchung durch Mautstellen-Terminals, insbesondere an 
den Grenzen. Die manuelle Einbuchung können registrierte, nicht 
registrierte und Kunden mit Einbuchungskonto nutzen. Grundsätzlich 
ist die Maut im manuellen Verfahren vor Beginn der Fahrt zu bezahlen.
Die Benutzeroberflächen für die Buchung im manuellen System sind 
bei allen Einbuchungswegen identisch und passen sich den jeweiligen 
Endgeräten an. Die Routenplanung ist adressbasiert und bezieht die 
Angaben zum Lkw mit ein. Die App wird online für die Betriebssysteme 
Android, iOS, Windows Phone kostenlos angeboten. Im manuellen 
Einbuchungsverfahren kann die Maut mit einer Tank- oder Kreditkarte 
oder mit der paysafecard bezahlt werden. Hinzu kommt die Barzahlung 
an den Mautstellen-Terminals.

Noch einfacher und komfortabler kann die Maut im automatischen 
Verfahren bezahlt werden. Die im Fahrzeug eingebaute On-Board Unit 
startet, sobald der Fahrer die Zündung betätigt. Nach Einstellung der 
Gewichtsklasse und bei Fahrzeugkombinationen über 18 zGG auch der 
Achszahl sendet die OBU automatisch Fahrtdaten und Daten des Lkw 
an ein Rechenzentrum. Dort wird die Maut berechnet, und einmal im 
Monat erhält der Unternehmer eine Mautaufstellung. Bezahlt werden 
kann sowohl im Pre-Paid als auch im Post-Paid-Verfahren. 

Weitere Informationen unter www.toll-collect.de

Neue Regelungen für Ladesäulen und Wallboxen 
sowie Speicher bundesweit verpflichtend;
Kompaktes Basisregelwerk für TAR Niederspan-
nung löst neun Regelwerke ab.

LKW-Maut bezahlen 
einfach gemacht

Die TAR Niederspannung ist in einem intensiven, konsens-
basierten Prozeß mit allen betroffenen Fachkreisen entwik-
kelt worden. Zwischen 2014 und 2016 haben Vertreter von 
Netzbetreibern, Herstellern, dem Elektrohandwerk und der 
Berufsgenossenschaft auf Basis des europäischen Network 
Code „Requirements for Generators“ einen Entwurf erstellt 
und im April 2017 veröffentlicht. Rund 2.800 Stellungnah-
men aus der Fachöffentlichkeit hat das verantwortliche 
Gremium im VDE|FNN geprüft und mit allen Interessierten 
ausführlich diskutiert. Nach einem mehrstufigen Freigabe-
prozeß, der auch die Notifizierung bei der EU-Kommission 
beinhaltete, ist die neue Anwendungsregel „Technische 
Anschlußregeln Niederspannung“ am 8. März 2019 in Kraft 
getreten und beim VDE-Verlag erhältlich.

Links: 
https://backbone.vde.com/ 
https://www.vde-verlag.de/normen/0100514/vde-ar-n-
4100-anwendungsregel-2019-04.html




